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REP BLI~ öSTERREICH 

BU DE MINISTERIUM 
FüR ZI LE VERWALTUNG 

I .-

Z1. 42~J/5-7 /1983 ß/He 

4. Oktober 1010 Wien, den. 
Stuben ring 1 
Telephon 7500 

Auskunft 

Unger 

Klappe 6150 Durchwahl 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz, mit dem der Nationalfonds zur 
besonderen Hilfe für Behinderte errichtet 
wird, geändert wird; 

Durchführung des Begutachtungsverfahrens 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Gesetzentv'lu rf 
Z;.. .......... __ 2.i .. -GE/19 ... J;; 
Datum 1 O. ~. t, j;,OJ 

\l~ellt -t<t!S -1&-1"-. .... # ..... "", .. ' 

-;-.... , (1
1
,'" ,,'L:. 

.~ ) 'lJ...-u"t} ".,(. 

Mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes 

vom 13. Mai 1976, GZ. 600 614/3-VI/2/76, werden anbei 25 

Ausfertigungen des gleichzeitig den zur Begutachtung beru­

fenen Stellen zugeleiteten Entwurfes einer Novelle zum Bun~ 

desgeset~ mit dem der Nationalfonds zur besonderen Hilfe 

für Behinderte errichtet wird, samt Erläuterungen übermit­

telt. 

Die befaßten Stellen wurden ersucht, ihre Stellungnahme bis 

längstens 31. Oktober 1983 bekanntzugeben . - • 

Beilagen: 

25 Ausfertigungen des Gesetzentwurfes 
und der Erläuterungen 

Der Bundesminister: 

Dallinger 

Für die Richtigkeit 

~~ 
OVR: 0017001 u. 0017019 
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REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den 4. Oktober 

Zl. 42.510/5-7/1983 

Stubenring 1 
Tcl.phon 75 00 

Awkunft 

Dr.Unger 

Klappe 6150 Durdtwahl 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz, mit dem der Nationalfonds zur 
besonderen Hilfe für Behinderte errichtet 
wird, geändert wird; 

Durchführung des Begutachtungsverfahrens 

An 

das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, 

alle Bundesministerien, 

das Sekretariat der Frau Bundesminister Elfriede Karl, 

den Verfassungsgerichtshof, 

den Verwaltungsgerichtshof, 

den Rechnungshof, 

die Finanzprokuratur, 

alle Ämter der Landesregierungen, 

die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Nieder­
österreichischen Landesregierung, 

den Österreichischen Städtebund, 

den Österreichischen Gemeindebund, 

den Österreichischen Arbeiterkammertag, 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

den Österreichischen Landarbeiterkammertag, 

die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
ÖSterreichs, 

den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, 

die Rechtsanwaltskammern für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland; Oberösterreich; Steiermark; Salzburg; Kärnten; 
Tirol und Vorarlberg, 

die Österreichische Notariatskammer, 

den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger, 

die Bundeskonferenz der Kammernder freien Berufe Österreichs, 

die Österreichische Ärztekammer, 

die Österreichische Dentistenkammer, 

die Österreichische Apothekerkammer, 

DVI\.: 0017001 u. 0017019 

1983 
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die Zentralorganisation der Kriegsopferverbände Österreichs, 

den Österreichischen Gewerkschaftsbund, 

die Vereinigung Österreichischer Industrieller, 

den Bund sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des 
Faschismus, 

die ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten, 

den BundesverQand österreichischer Widerstandskämpfer und 
Opfer des Fasqhismus (KZ-Verband), 

die Israeliti~che Kultusgemeinde Wien, 

die Österreicijische Hochschülerschaft, 

die Österreichische Rektorenkonferenz, 

den Zivilinvalidenverband Österreichs, 

den Österreicfischen Blindenverband, 

den Zentralaufschuß beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung für die Bediensteten dieses Ressorts mit Aus­
nahme der Bediensteten der Arbeitsämter, 

die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 

die Lebenshil' e für Behinderte, Österreichischer Dachverband, 

den Dachverb d aller ~nteressengruppen für Behinderte im 
Bundesland Sa zburg, 

die Volksanwa tschaft, 

den Datenschu zrat, 

die Datenschutzkommission, 

die Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates beim 
Bundesministerium für Finanzen, 

den Berufsve band österreichischer DiPlom-Sozialarbeiter, 

die Caritasz ntrale Österreichs, 

die Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre, 

den Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs ARBÖ, 

den Österreichischen AuT.omobil-, Motorrad- u. Touring Club. 
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Bundesgesetz vom •.•••••••••••••••••.••••••• , mit dem das 

Bundesgesetz, mit dem der Nationalfonds zur besonderen Hilfe , 
für Behinderte errichtet wird, geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 7. Mai 1981, BGB1. Nr. 259, mit dem der 

Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Behinderte errichtet wird, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 361/1982, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Zuwendungen aus dem Fonds können außerdem auch bei der 

Lieferung von Kraftfahrzeugen für Behinderte zur Abgeltung der 
Mehrbelastung gewährt werden, welche sich durch den erhöhten Um­
satzsteuersatz (§ 10 Abs.4 des Umsatzsteuergesetzes 1972) gegen­
über dem Normalsteuersatz (§ 10 Abs.l des Umsatzsteuergesetzes 

1972) ergibt, wenn die im § 3 Abs.3 bis 5 angeführten Voraus­
setzungen vorliegen." 

2. § 3 Abs.3 Ziffer 2 hat zu lauten: 

"2. eigene Lenkerberechtigung des Behinderten; von einem 

Behinderten, der auf Grund der Schwere der Behinderung keine Len­
kerberechtigung erlangen kann, ist glaubhaft zu machen, daß das 
Kraftfahrzeug überwiegend für seine persönliche Beförderung be­

nützt wird und der Lenker des Kraftfahrzeuges mit ihm im gemein-
11 

samen Haushalt lebt; 

3. § 3 Abs.3 Ziffer 3 hat zu lauten: 

"3. Nachweis der dauernden starken Gehbehinderung durch 
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einen Ausweis emäß § 29 b der StraßenverkehrsordnunF 1960, 

BGBl. Nr. 159, oder Feststellung der Un7.umutbarkeit der Be­

icher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesund­

heitsschädigun en auf Grund eines Gutachtens des Arztes des 

zuständigen L desinvalidenamtes; und" 

4. Im § 3 Abs.4 haben die Worte "bis zu einem Betrag von 
I 

175 000 s" zu entfallen. 

5. Dem § j ist als Abs.6 anzufügen: 
I 

, (6) soterne 

kann das Kurat~rium 
Ausgleich gewäl11ren. u 

I 

sich aus Abs.3 besondere Härten ergeben, 

(§ 10) eine gleichartige Leistung als 

Artikel 11 

(1) Die B~stimmungen des Art I Ziffer 2, 3 und 5 sind 

auf Kraftfahrz'uge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1981 

erworben worde sind; die Bestimmung des Art I Ziffer 4 ist 

auf Kraftfahrz uge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1982 

erworben worde sind. 

(2) r Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 
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VORBLATT 

1. Problem: 

Die Mehrbelastung infolge der erhöhten Umsatzsteuer bei der 

Lieferung von Kraftfahrzeugen für Behinderte kann der7eit nur 

bis zu einem bestimmten Kaufpreislimit abgegolten werden, das 

jedoch durch die Streichung des Höchstbetrages der betrieb­

lich'anerkannten Anschcffungskosten im Abgabenänderune;sp:esetz 

1982 seine Berechtigung verloren hat. 

In der Praxis haben sich darüber hinaus verschiedene Härten 

gezeigt, die mit den Grundsätzen sozialer Rechtsanwendung 

unvereinbar sind. 

Außerdem führt der Gesetz·estext die derzeit geltenden Umsatz­

steuersätze an, die mit 1. Jänner 1984 erhöht werden sollen. 

2. Ziel: 

Das Bundesgesetz vom 7. Mai 1901, BGBl. Nr. 259, mit dem der 

Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Behinderte errichtet 

wird, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 361/1932, 

soll in der Weise novelliert werden, daß das angeführte Kauf­

preislimit wegfällt, die bestehenden Härten beseitigt werden 

und künftige Änderungen der Umsatzsteuersätze keine neuerlichen 

Anpassungen des Gesetzestextes erforderlich machen. 

3. Inhalt: 

a) Streichung der Prozentsätze bei der Anführung der Umsatz­

steuersätze ; 

b) Wegfall des Kaufpreislimits; 

c) Beseitigung des Erfordernisses von Auflagen in der Lenker­

berechtigung; 

d) Nachweis der dauernd starken Gehbehinderung auch aufgrund 

eines Gutachtens des Arztes des zuständigen Landesinvaliden-

amtes ; 

e) Einführung einer Härteklausel. 
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4. Kosten: 

Nach den bishe igen Erfahrungen wird 1934 je Anspruchsbe­

rechtigtem im rchschnitt je S 12.000,-- an Mehrbelastung 

abzugelten sei • 

Durch den wegf~ll der Härten wird sich die Zahl der Begün­

stigten um etw 500 erhöhen. 

Die Kosten der Novelle sind demnach für 1984 mit S 6,000.000,­

zu beziffern. 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

Allgemeiner Teil 

Das Bundesgesetz, mit dem der Nationalfonds zur besonderen 

Hilfe für Behinderte errichtet wurde, BGB1.Nr. 259/1981, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. 361/1982, sieht unter 

bestimmten Voraussetzungen die Abgeltung der Mehrbelastung 

vor, welche durch die Erhöhung der Umsatzsteuer von 18 v.H. 

auf 30 v.H. bei der Lieferung von Kraftfahrzeugen für Be­

hinderte eingetreten ist. 

Der Berechnung der Mehrbelastung ist der K~preis des Kraft­

fahrzeuges bis zu einem Betrag von S 175.000,-- zuzüglich der 

Kosten für die durch die Behinderung notwendige Zusatzaus­

stattung zugrunde zu legen. 

Zuwendungen für die Abgeltung können unter folgenden Vor­

aussetzungen gewährt werden: 

1. Zulassung des Kraftfahrzeuges für den Behinderten; 

2. eigene Lenkerberechtigung, in welcher von der Ver­

kehrsbehörde Auflagen betreffend die Ausstattung des 

Kraftfahrzeuges wegen der Behinderung erteilt wurden: 

3. Nachweis der dauernd starken Gehbehinderung durch 

einen Ausweis gemäß § 29 b der Straßenverkehrsordnung 

1960 oder Nachweis der Unzumutbarkeit der Benützung 

öffentlicher Verkehrsmittel wegen anderer dauernder 

Gesundheitsschädigungen durch einen Arzt des zu­

ständigen Landesinvalidenamtes; 

4. Nachweis über den durch den Behinderten erfolgten 

Erwerb des Kraftfahrzeuges. 

Falls der Behinderte aufgrund der Schwere der Behinderung 

keine Lenkerberechtigung erlangen kann, hat er glaubhaft zu 
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machen, dar.. ·d8 .. Krartfahr7.eue; überv!ier:end rür Rein p T'ersön1 j che 

Beförderung be Utzt wird und der Lenker mit ihin im r,emeinRamen 

Haushalt lebt. 

Durch das Abga enänderunesgesetz 1932, mit dem der Höchstbe­

trag der betri blich anerkannten Anschaffungskosten von Perso­

nenkraftwagen, 'Kombinationskraftwagen uno }{rarträoern ge­

strichen ~urde, verlor das Kaufpreislimit rür die Abgeltung 

seine Berechtigung. 

Darüber hinaus hat sich in der Praxis gezeigt, daß die Voraus­

setzungen für die Abgeltung verschiedene Härten enthalten. 

So haben viele!Autolenker, denen eine starke Gehbehinderung 

bescheinigt vrutde, in der Lenkerberechtigung keine Auflagen 

betreffend die behindertengerechte Ausstattung eingetragen. 

Weiters wird die Ausstellung eines Ausweises gemäß § 29 b StVo 

von Bezirksverwaltungsbehörde zu Bezirksverwaltungsbehörde 

se~r unterschiedlich vorgenommen. 

Eine Abgel tun€: i st derzeit auch nicht möglich, wenn das Kraft­

fahrzeug für die Beförderung eines schwerbehinderten Kindes 

angeschafft \,vurde, weil dieses schon wegen des Alters keine 

Lenkerberechtißung erwerben kann. 
! 

Dazu kommt, dar im geltenden Gesetzestext die derzeitigen Um­

satzsteuersätzF angeführt werden, die mit 1. Jänner 1984 um 

jeweils 2 v. H.! erhöht werden sollen. 
I 

Der vorliegende Entvrurf sieht daher vor: 

1. Wegfall des Kaufpreislimitsj 

2. Änderung der vom Behinderten zu erfüllenden Voraussetzungen; 

3. Einführung einer Härteklauselj 

4. Streichung ,der Prozentsätze bei der Anführung der Umsatz-

steuersätze .. 

Die durch die Novelle im Jahr 1984 entstehenden Mehrkosten 

werden mit 6 Millionen Schilling geschätzt und werden im Bun­

desvoranschlag Deckung finden. Die AbgeltuBg beträgt durch­

schnittlich l~.OOO Schilling. Mit einer Erhöhung der positiv 

zu entscheidenden Anträge um 500 ist zu rechnen. 
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Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs wird folgendes bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 (§ 1 Abs. 1 letzter Satz): 

§ 1 Abs. 1 let zter Satz führt in der derzei tigen Fassung di e 

geltenden Umsatzsteuersätze (§ 10 Abs. 1 und 4 des Umsatzsteuer­

gesetzes 1972) an, die mit 1. Jänner 1984 um jeweils 2 v.R. er­

höht werden sollen. Es soll nunmehr eine Formulierung getroffen 

werden, die auch allfälligen weiteren Änderungen der Umsatz­

steuersätze Rechnung trägt. 

Zu Art. I Z 1 (§ 3 Ab s. 3 Z 2): 

Eine der Voraussetzungen für die Abgeltung der Mehrbelastung in­

folge der Erhöhung der Umsatzsteuer besteht darin, daß der B~­

hinderte eine Lenkerberechtigung besitzt, in der wegen seiner Be­

hinderung von der Verkehrsbehörde Auflagen betreffend die Aus­

stattung des Kraftfahrzeuges erteilt wurden. 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß auch bei eindeutig stark 

gehbehinderten Personen vielfach keine solchen Auflagen in der 

Lenkerberechtigung eingetragen sind, weil die Behinderung keine 

besondere Ausstattung des Kraftfahrzeuges erfordert. Die Ein­

tragung von Auflagen gemäß § 65 Abs. 2 oder Abs. 3 des Kraft­

fahrgesetzes 1967, BGB1. Nr. 267, soll daher für die Abgeltung 

der Mehrbelastung nicht mehr relevant sein. 

Zu Art. I Z 2 (§ 3 Abs. 3 Z 3~: 

Nach dem derzeitigen Wortlaut ist der Nachweis der dauernd 

starken Gehbehinderung nur durch einen Ausweis gemäß § 29 b der 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, zulässig. Die Aus­

stellung dieses Ausweises ist jedoch von Bezirksverwaltungsbehörde 

zu Bezirksverwaltungsbehörde stark unterschiedlich. Die Fest­

stellung der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrs­

mittel aufgrund eine,s Gutachtens des Arztes des zuständigen Lan­

desinvalidenamtes ist nur bei anderen dauernden Gesundheits­

schädigungen vorgesehen. 
Durch den geänderten Wortlaut soll eine dauernd starke Gehbehinde-

rung auch auf Grund eines Gutachtens des Arztes des zuständigen 

Landesinvalidenamtes nachgewiesen werden können. 
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Zu Art. I Z 3 3 Abs. 4 : 

Analog zur Best mmung des § 20 ades Einkommensteuergesetzes 

1972 ist der Be echnung der Mehrbelastung der Kaufpreis des 

Kraftfahrzeuges bis zu einem Höchstbetrae; von S 175.000,-- (zu­

züglich der Kosten für die durch die Behinderung notwendige 
I 

Zusatzausrüstunf) zugrunde zu legen. Da mit dem Abgabenänderungs-

gesetz 1982 der! Höchstbetrag der betrieblich anerkannten An­

schaff~gskosten von Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 

und Krafträdern von S 175.000,-- weggefallen ist, verliert diese 

Einschränkung hinsichtlich der Abgeltung ihre Berechtigung und 

VJird gestricheTIj. 
! 

Zu Art. I Z 4 (I§ 3 Abs. 6): 

Die Voraussetzungen für eine Abgeltung liegen beispielsweise 

nicht vor, wenn das Kraftfahrzeug von Eltern schwer gehbehinderter 

Kinder angeschafft wurde, um diese regelm8J~ig zu einer Therapie­

einrichtung zu befördern. Für diese und a.Tldere HeTtefälle soll 

das Kuratorium die ~dglichkeit haben, eine gleichartige Leistung 

als Ausgleich zu gewähren. 

Zu Art. 11 

Der Absatz 1 r gelt das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen. 

Während die 17 .OOO,--Schilling-Grenze entsprechend dem Abgaben­

änderungsgeset 1982 mit Wirkung ab 1. Jänner 1983 wegfallen 

soll, sind die übrigen Bestimmungen bereits auf Kraftfahrzeuge 

anzuwenden, di nach dem 31. Dezember 1981 vom Behinderten er-

worben worden ~ind. 
Damit soll ein~ ungleiche Behandlung vermieden werden. 

Der Absatz 2 etthält die Vollzugsklausel. 
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Bllnn~!"'fTp.set.7 1 mi t; (~"'JTl (ler N~ti O'!1~J :ff)'Y]ns 

zur hesonneren Pilfp fiir Re~innert.p er­

rjrr.teT. wjrn 

Textgee:enijberst eIl un fT 

Geltencte F8sSung 

§ 1 Abs.l: § 1 Abs.l: 

(1) Zur zusätzlichen Förderung be- (1) Zur zusätzlichen Förde-

hindert er Menschen wird ein Fonds er- rung behinderter ~enschen ~ird 

richtet. Dieser Fonds trägt die Be- ein Fonds errichtet. Dieser 

zeichnung "Nationalfonds zur besonderen Fonds trägt die Bezeichnung 

Hl1fe für Behinderte". Leistungen aus "Nationalfonds zur besonderen 

dem Fonds sollen für besondere Maß­

ncthmen oer mediz.inischen, beruflichen 

oder sozialen Rehabilitation gewährt 

werden, sofern keine anderen Förde­

rungsmöglichkeiten bestehen und da­

durch soziale Härten beseitigt wer­

den. ZuwendQ~gen aus dem Fonds können 

außerdem auch zur Abgeltung der Mehr­

belastung gew~hrt werden, welche 

durch die Erhöhung der Umsatzsteuer 

von 18 vB auf 30 vH (§ 10 Abs.4 des 

Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl.Nr. 

2?3) bei Lieferung von Kraftfahrzeugen 

für Behinderte eingetreten ist, wep~ 

die im § 3 Abs.3 bis 5 angeführten 

Voraussetzungen vorliegen. 

Hilfe für Behinderte". Lei stlmgen 

aus dem Fonds sollen flir besonde­

re Maßnahmen der medizinischen, 

beruflichen oder sozialen Reha­

bilitation ger~hrt werden, so­

fern keine anderen Förderungs­

möglichkeiten bestehen und da­

durch soziale Härten beseitie;t 

werden. ZuwendlLTlgen aus dem Fond~' 

können auP.erdem auch bei der Lie­

ferung von Kraftfahrzeugen für 

Behinderte zur Abgeltung der Mehr 

belastung gev:ährt werden, welche 

sich durch den erhöhten Umscl.t.z.­

steuersatz (§ 10 Abs.4 des Umsat ~7 

steuergesetzes 1972)gegenüber dem 

Normalsteuersatz (§ 10 Abs.l des 

Umsatzsteuergesetzes 1972)ergibt, 

wenn die im § 3 Abs,3 bis 5 ange­

führten Voraussetzungen vorlieger; 
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§ 3 Abs.3 Ziffer 2: 

2. ejp:ene Lenker 8rl'!rhti{"'11T1E',in v,p]­

chRr /mn 8.f"en ~em;..;r ~ E5 Ahs. '? llnn ") 
~ ... - i 

np!'" Kr8.ftf8h:r{"l'!set7Ips ] 967, BGR1.Nr. 

2~7, von der Verk~~rsbehörn8 hetref­

fend die Ausstattl:ig nes Kreftfahr-
7.eu{':es wefen der Behj ntieruTIe: e:rt ei] t. 

vvrden. . 
i 

Von einem Behindertien, der auf Grunn 

der Schwere der Behinderung keine 

Lenkerberechtieung erlangen kann,ist 

elaubhaft zu machen, daß das Kraft-
I 

fahrzeug überWieg3d für seine per-
sönliche Beförder g benützt ,rird und 

der Lenker des Kra tfahrzeuges mit ihm 

im gemeinsamen Haushalt lebt; 

§ 3 AbR.3 Ziffer 3: 

3. Nachweis der 'dauernden starken 

Gehbehinderung durqh einen Ausweis ge­

mRP. § 29 b der Straßenverkehrsordnung 

1960, BGB1. Nr. 15t, oder Nachweis der 

Unzumutbarkeit derlBenützung öffent­

licher Verkehrsmittel wegen anderer 

dauernder Gesundhe tsschädigungen 

durch einen Arzt d s zuständigen Lan­

desinvalidenamtes; und 

§ 3 Abs. 4: 
i 

(4) Der Berechnung der Mehrbelastung 

nach § 1 Abs.l letzter Satz ist der Kauf­

preis des Kraftfahrzeuges bis zu einem 

Betrag von 175 0001 S zuzüglich der 

Kosten für die dUJ:'jch die Behinderung not­

wendige .Zusatzaus~tattung zugrunde zu 

legen. 

-----------------_._ .. _-----------

§ 3 Abs. 3 Ziffer 2: 

2. eigene Lenkerberechtigun 

des Behinderten; von eine~ Be­

hinderten, der auf Grund der 

Schwere der Behinderung keine 

Lenkerberechtigung erlangen kaI 

ist glaubhaft zu machen, daß 

das Kraftfahrzeug überwiegend 

für seine persönliche Beför­

derung benützt wird und der 

Lenker des Kraftfahrzeuges mit 

ihm im gemeinsamen Haushalt 

lebt; 

§ ~ Abs. 3 Ziffer 3: 

3. Nachweis der dauernden 

starken GehbehinderQ~g durch 

einen Aus\'\'eis gemäß § 29 b der 
Straßenverkehrsordnung 1960, 

BGB1. Nr. 159, oder Feststellu 

der Unzumutbarkeit der Benützw 

öffentlicher Verkehrsmittel 

wegen dauernder Gesundheits­

schädigungen auf Grund eines 

Gutachtens des Arztes des zu­

ständigen Landesinvalidenamtes. 

und 

§ 3 Abs. 4: 

(4) Der Berechnung der Mehr­

belastung nach § 1 Abs.l letzt· 

Satz ist der Kaufpreis des 

Kraftfahrzeuges zuzüglich der 

Kosten für die durch die Behin· 

derung notwendige Zusatzaus­

stattung zugrunde zu legen. 
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- ~ 

§ ~ Abs.6; 

(6) Soferne sich aus Abs.~ 

besondere Härten ergeben, kanr 

das Kuratorium (§ 10) eine 

gleichartige Leistung als 

Ausgleich gewähren. 
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